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§ 25 WRG 1959 Einschrankung
bestehender
Wasserbenutzungsrechte bei

Wassermangel.

WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2018

§ 25.

Wenn wegen eingetretenen Wassermangels bereits bestehende Wasserbenutzungsrechte nicht vollstandig befriedigt
werden kénnen, hat in Ermangelung von Ubereinkommen die Wasserrechtsbehérde das vorhandene Wasser unter
Wahrung des nach § 13 den Gemeinden, Ortschaften und einzelnen Ansiedlungen zustehenden Anspruches nach
Rucksichten der Billigkeit, namentlich durch Festsetzung gewisser Gebrauchszeiten oder durch andere, den Gebrauch
entsprechend regelnde Bedingungen, durch Bescheid in der Art zu verteilen, daRR jeder Anspruch aus einem
bestehenden Wasserbenutzungsrechte bei wirtschaftlicher Wasserbenutzung und allfdlliger Verwendung einfacher,
behelfsmaRiger Einrichtungen soweit als moglich befriedigt wird.

In Kraft seit 01.10.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/13
file:///

	§ 25 WRG 1959 Einschränkung bestehender Wasserbenutzungsrechte bei Wassermangel.
	WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959


